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GZ: BMI-LR2220/0920-II/2/a/2014 

Wien, am 23. Dezember 2014 
 
Der Abgeordnete zum Nationalrat Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben am 

20. November 2014 unter der Zahl 3119/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Mord mit legaler Waffe am 6. November in Hofstätten an der Raab“ 

gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt zum Besitz, jedoch nicht zum Führen der Tatwaffe 

berechtigt. 

 
Zu den Fragen 2 und 3:  
Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres. 

 
Zu den Fragen 4 bis 7: 
Die zuständige Behörde nach dem § 48 Waffengesetz war die  Bezirkshauptmannschaft 

Hartberg-Fürstenfeld. Dieser war bekannt, dass Strafverfahren anhängig waren. Die erst- 

instanzliche rechtskräftige Verurteilung war jedoch nicht bekannt.  

Nach Beurteilung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde ergaben sich weder aus dem 

Bericht der Polizeiinspektion (PI) Fürstenfeld nach § 100 Abs. 2 StPO noch aus dem Bericht 

der PI Fürstenfeld über die waffenrechtliche Überprüfung der Verlässlichkeit und auch nicht 
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aus der Einvernahme des Genannten vom 18. Dezember 2013 bestimmte Tatsachen, die die 

Annahme rechtfertigen, dass der Genannten durch missbräuchliches Verwenden von Waffen 

Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder fremdes Eigentum gefährden könnte. 

Die Entscheidung über die Verhängung eines Waffenverbotes wurde daher bis zur 

strafgerichtlichen Entscheidung ausgesetzt. 

 

Zu Frage 9: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 

 
Zu den Fragen 8, 10 und 11:  
Ja. 
 
Zu Frage 12: 
Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Inter- 

pellationsrechtes. 

 
Zu Frage 13: 
Im Hinblick auf § 2 der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung in Verbindung mit den  

§§ 12 und 25 Waffengesetz besteht kein legistischer Handlungsbedarf. 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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